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2Binbentf)eile, (Räberwerfe, .Qapfenbüdjfen, Borlegfdjlohbiigel,
©djlohbeden erwünfdft ift tc., fo muff matt bag fogettannte
Einfehett antoenben. Tiefeg beftebt barin, bafj man bie ju
fjärtenben ©egenftänbe itt eine Bledjbitchfe eittpadt, jebod)
]"o, bafj fid) bie ©adjeit nicfjt unter eittattber berühren. Ta»
bei werben bie ©egenftänbe entWeber öorfjer mit einer tei»

gigen §ärtemifd)ung beftridjen, in bie Biichfe eingelegt
unb bie gwifdjenräume mit pnloerifirter |)orn= ober Seber»

fofjle ober (Ruf) ausgefüllt ; ober man bebecf't bett ©oben
ber Büchfe 20 ÜJiillimeter hod) mit ben puttierifirten Starte»

©ubftanjen uttb legt battit bie Stärteftiicfe fo in bie Büchfe,
bafj immer eine ©chidjt Quitter uttb eine ©djidjt SBaaren

abwechfeln. Tarauf oerftreidjt man bett Tedel gut mit Sefjtn
unb bringt bie Biid)fe itt bag fetter. 3e nad) @röf)e ber»

felben uttb bem Bolttmcn ber in ifjr befinbtid)en ©tüde,
bie burd) unb burd) rofetiroth glühen müffen, barf man bie

Büchfe 2 bis 3 ©tuuben im fyeuer (äffen. Sarauf nimmt
man fie au§ bemfelben, gie^t ben Tedel ab uttb Wirft ben

Snfjalt itt frifdjeê SBaffer, tueldjeg mit einem ©tocfe fjitt
unb (jer bewegt wirb, fo bag immer neue, falte Sßaffer»
tfjeildjen mit ben ©tüdeit itt Berührung fontitten. Stuf ber»

artig gehärteten ©egenftänbeu greift Weber fyeile noch

Bohrer an.
Um jn erfahren, ob ber Inhalt ber eingefe^teit Büchfe

fid) in ber gewünfcl)tett Temperatur befinbe, ftecft matt burd)
ein fleitteg Sod) in ber Büchfe ein Snbe Traljt üott ß'^
ÏRillimeter ©tärfe, tuelcfteS mit bem einen Snbe weit genug
attS ber Büchfe heraitgfeljett muh, bamit man eg anfaffeit
unb hprattgjiehen fann. (Rad) feiner Temperatur läfft fid)
bann leid)t biejenige in ber ©ücf)fe beurtheilen.

Stile biefe ÜRittel fittb wieberholt unb auf's @ingel)enbfte
erprobt uttb ftetS bie giinftigfteit (Refultate bamit erjielt
worben.

Jas 5iiliini)Tinnsiaf("fn

bilbet eilten ©egenftanb fortwährenber klagen unferer ®e»

Werbetreibenbett aller (Branchen unb jebett (Rangeg, üom
höchftgebilbeten Ted)ttifer an big ,311m eitifachftett |janb»
Werfer herab. Eg mühte ein fehr uerbieuf11 irf)eS SBerf fein,
bttrd) Einführung beftimmter unb einheitlicher ©nttibfäöe
biefett Wielen uttb meift fehr berechtigten .fllagett abhelfen 31t

föttttett. Ter „©djweijerifche Ingenieur« unb Slrdfiteften»
(Bereitt" t)ot ficfj eine fod)e Slufgabe geftellt. (Bor itttS liegt
eitt Entwurf, ben bag fjentralfomite biefcS ©ereinS ber legten
©onntag in (Bern ftattgchabten Telegirteuoerfaminlung unter»
breitet hat. Tiefem Entwurf „©ruttbpge für bie Drbnung
beg ©ttbtniffionSwefettS " entnehmen wir bie folgenbeu (Bor»

fchläge:
Sllle öffeutlid)en Slrbeiten unb Sieferungett, bereit Soften»

betrag bie ©umme oon 2000 gr. auf bag Oebiet beS Bun»
beg, eines Äantorig ober einer gröberen ©tabt, ober 1000 ffr.
in einem fleineren ©enteittwefen iiberfteigt, fittb gur allge»
meinen (Bewerbung öffentlich auSgufdjreibett.

Tie Slugfchreibutig einer Äottfurrenj gur Seiftung uttb

Sieferung tton Slrbeiten foil in ber (Regel auf ©rttnblage
fertig gefteüter (ßrojefte ftattfinben. Tie $onfurreug 31W

Erlangung Wott (ßrojefteu ift won ber ^onfttrrenj gur (8er»

gebung ber Sieferringen uttb Slrbeiten wenn möglich t$"
trennen.

Ter SluSfd)reibttng miiffeit 31t ©ruttbe liegen unb ben

Slitbietenbeit gur (Berfügttng geftellt luerbett: a. Tie Ergeb»
niffe ber (Borerl)ebungett, auf Welche fid) bag (ßrojeft griinbet.
b. Tag wollftäitbige (jßrojeft, fotoeit baSfelbe itt ^eidjttttngen
bargeftellt Werben fatttt, SRufter, ÜRobeüe 2c. c. Tie Be»

fdjreibung ber aitSgitführeitbetr ober 31t liefernbett Slrbeiten,
be3W. bie befotiberett Slugführunggbeftimmungeit ((Battbe»

fdjreibung, befonbere (Bebiitgungett). d. Tag Bertraggfor»
mular, be3W. bie allgemeinen ©ertragSbebingniffe. e. Tie
Slttgabett ber 3U liefernbett äRengen. f. Tag fformular ber
(ßreiglifte. g. Tag fyormular für bie Offertftettuttg.

Tiefe (Behelfe müffen, wag b, c unb d anbelangt, in
folcher (BoKftänbigfeit aufgelegt ttttb, foweit bieg ber Um»
fang berfelbett geftattet, in Beroielfältigungen ben Slnbie»

tunggluftigett 31m Serfitguttg geftellt werben, bah fm'rattg
bie Befdjaffenljeit ber 31t liefernben Slrbeiten genau ent»

nomnten werben tarnt.
Tie Ergebniffe (a) ber (Borerhebuttgeit tnüffeu fo Weit

erläutert fein, bah ber Slitbieteitbe bie SRöglidjfeit hot, 31t

erfahren, ob in (Rüdfidjt auf bie Slugfühnmg ber Slrbeiten
nicht nod) weitere ffeftfteüungen 3U mad)en feien.

Tie Formulare ber fßreigliften (f) enthalten ein (Ber»

3eid)ttih aller Slrbeiten unb Sieferungett, welche 311t Sing»

fithrttttg gelangen foüen, uebft (Bewertungen, weldje über
ben Umfang ber um einen gewiffett fßreig 3U liefernben Sir»
beiten im Befonberett Slufflärung geben.

Tie ber ©nbmiffion 31t ©runbe gelegten Tofuntettte
müffen ihrer gorm ttad) won allen (Bewerbern ftreng ein»

gehalten werben. Tie Singebote bürfen fid) nur auf bie

burd) bie ©runblagett um» uttb betriebenen Objefte be»

3iehett. 2(bweid)uitgen wott ber Dorgefdjriebenett fyorttt be»

hingen baljer bett Slugfdjltth oon ber (Bewerbung.
(Rad) ber (Ratur uttb bem Umfange ber 31t oergeben»

bett Sieferuttgeu ttttb Slrbeiten ift 3Wifrf)ett bem .Qeitpunfte
ber Slitgfd)reibuttg unb bem .geitpunfte ber Eingabe ber
Singebote eilte ffrift 311 gewähren, in welcher eg ben Unter»
neljmuuggluftigeit möglich ift fid) 31t unterrichten ttttb gritttb»
lid) erwogene Offerten 31t ftellen. fyitr (Bauarbeiten uttb
2Rafd)inettanlagett follte biefer Termin nid)t unter einem

ÜRottat, für bie Sieferung wott mehr ober weniger warft»
gängigen ©egenftänben ttidft unter 10 Tagen betragen,
fyür ©egenftänbe fortwährenbett (Bebarfeg foil bie Slug»

fd)reibung in ber (Regel alljäf)rfid) ftattfinben.
Tie (Bergebttttg ber Sieferungett unb Slrbeiten foQ itt

ber (Regel auf(Rad)mah unb gegen (Bergütung 00 tt
Einljeitgpreifen ftattfinben. Ten ®onfurrenten fittb
bie SSorattfd)läge ber iBefjörbett n id) t 3itgänglid) 311 machen.
Tie Singebote foHett nicht itt (ßro3enten ber oon bem 93au»

herrtt aufgeftellten greife gefd)e()en, fonbern biefe foüen üott
ben Äottfurretttett bireft angeboten werben. biefem
(8el)ufe foüen 001t bett Sinbietetibett bie bei bett ©ubmiffiottg»
gruttblagett beftttblidjett fformulare ber (ßreiglifteit aitSge»
füüt Werben. /

(Bergebuitgett gegen (ßaufd)alfumtitett (à forfait) fittb
nur bann 3uläfftg, wenn bag 31t lieferttbe Objeft in aüett
feilten Eigenfdjaften (S3efd)affettl)eit, (IRettge, Seiftuuggfäl)ig»
feit u. f. to.) fo genau befaitut ift, bah über bie (Bebeutitttg
ber oerlangten Sieferung ober Seiftung {'einerlei ffmeifel
f)errfd)eit fatttt.

Deffeittlid)e Slrbeiten, bei bereit (Beftaitb bie perföttlidje
@id)erl)eit itt (8etrad)t fommt, foüett üott ber SSergebuttg

gegen (ßaitfdfalüergütuitg unbebingt auggeftfiloffen werben
(3. (8. (Brüden).

Slrbeiten, bei weld;ett fid) ih^er (Ratur ttad) ober tnattgelg
itöthiger SSorerhebnngen ber Umfang ber Seiftungeu nicht
ooraug berechnen läfjt, fittb nur auf @efal)r uttb (Red)ttuttg
((Regie) beg (Bauherrn nttg3itfüf)rett. SBobei immerhin bie

©ewiuuuttg ber ÜRittoirfuttg üott Unternehmern für Eilt»
3elttleiftuitgeit im ©ubtniffiotiStwege ftattfinben foil'.

Tie (Bewerber um lleberttaijme öffentlicher Sieferuttgeu
uttb Slrbeiten müffen unter aüen Umftänben bett (Rad)toeig
leiften, bah fie ober bie ftättbigen SRitarbeiter in il)rem
©efdjöfte 31t bereu Slugführung bie itötl)ige fad)tttänitifcf)e
Befähigung felbft befitten. Sie hoben baljer, wenn fie itt
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Windentheile, Räderwerke, Zapfenbüchsen, Vorlegschloßbügel,
Schloßdecken erwünscht ist w., so muß man das sogenannte
Einsetzen anwenden. Dieses besteht darin, daß man die zu
härtenden Gegenstände in eine Blechbüchse einpackt, jedoch
so, daß sich die Sachen nicht unter einander berühren. Da-
bei werden die Gegenstände entweder vorher mit einer tei-
gigen Härtemischung bestrichen, in die Büchse eingelegt
und die Zwischenräume mit pnlverisirter Horn- oder Leder-
kohle oder Ruß ausgefüllt: oder man bedeckt den Boden
der Büchse 2V Millimeter hoch mit den pulverisirten Härte-
Substanzen und legt dann die Härtestücke so in die Büchse,
daß immer eine Schicht Pulver und eine Schicht Waaren
abwechseln. Darauf verstreicht man den Deckel gut mit Lehm
und bringt die Büchse in das Feuer. Je nach Größe der-
selben und dem Volumen der in ihr befindlichen Stücke,
die durch und durch roseuroth glühen müssen, darf man die

Büchse 2 bis 3 Stunden im Feuer lassen. Darauf nimmt
man sie aus demselben, zieht den Deckel ab und wirft den

Inhalt in frisches Wasser, welches mit einem Stocke hin
und her bewegt wird, so daß immer neue, kalte Wasser-
theilchen mit den Stücken in Berührung kommen. Auf der-
artig gehärteten Gegenständen greift weder Feile noch

Bohrer an.
Um zu erfahren, ob der Inhalt der eingesetzten Büchse

sich in der gewünschten Temperatur befinde, steckt man durch
ein kleines Loch in der Büchse ein Ende Draht von 6'/^
Millimeter Stärke, welches mit dem einen Ende weit genug
aus der Büchse heraussehen muß, damit man es anfassen
und herausziehen kann. Nach seiner Temperatur läßt sich

dann leicht diejenige in der Büchse beurtheilen.
Alle diese Mittel sind wiederholt und auf's Eingehendste

erprobt und stets die günstigsten Resultate damit erzielt
worden.

Das Minissllliisilikse»

bildet einen Gegenstand fortwährender Klagen unserer Ge-
werbetreibenden aller Branchen und jeden Ranges, vom
höchstgebildeten Techniker an bis zum einfachsten Hand-
werker herab. Es müßte ein sehr verdienstliches Werk sein,

durch Einführung bestimmter und einheitlicher Grundsätze
diesen vielen und meist sehr berechtigten Klagen abhelfen zu
können. Der „Schweizerische Ingenieur- und Architekten-
Verein" hat sich eine soche Aufgabe gestellt. Vor uns liegt
ein Entwurf, den das Zevtralkomite dieses Vereins der letzten

Sonntag in Bern stattgehabten Delegirtenversammlung unter-
breitet hat. Diesem Entwurf „Grundzüge für die Ordnung
des Submissionsweseus" entnehmen wir die folgenden Vor-
schlüge:

Alle öffentlichen Arbeiten und Lieferungen, deren Kosten-
betrag die Summe von 2VVV Fr. auf das Gebiet des Bun-
des, eines Kantons oder einer größereu Stadt, oder 1VV0 Fr.
in einem kleineren Gemeinwesen übersteigt, sind zur allge-
meinen Bewerbung öffentlich auszuschreiben.

Die Ausschreibung einer Konkurrenz zur Leistung und

Lieferung von Arbeiten soll in der Regel auf Grundlage
fertig gestellter Projekte stattfinden. Die Konkurrenz zur
Erlangung von Projekten ist von der Konkurrenz zur Ver-
gebuug der Lieferungen und Arbeiten wenn möglich zu
trennen.

Der Ausschreibung müssen zu Grunde liegen und den

Anbietenden zur Verfügung gestellt werden: u. Die Ergeb-
nisse der Vorerhebungen, auf welche sich das Projekt gründet,
d. Das vollständige Projekt, soweit dasselbe in Zeichnungen
dargestellt werden kann, Muster, Modelle w. e. Die Be-
schreibung der auszuführenden oder zu liefernden Arbeiten,
bezw. die besonderen Ausführungsbestimmnngen (Baube-

schreibung, besondere Bedingungen), ck. Das Vertragsfor-
mular, bezw. die allgemeinen Vertragsbedingnisse. o. Die
Angaben der zu liefernden Mengen, k. Das Formular der
Preisliste. K. Das Formular für die Offertstellung.

Diese Behelfe müssen, was b, o und à anbelangt, in
solcher Vollständigkeit aufgelegt und, soweit dies der Um-
fang derselben gestattet, in Vervielfältigungen den Anbie-
tungslustigen zur Verfügung gestellt werden, daß hieraus
die Beschaffenheit der zu liefernden Arbeiten genau ent-
nommen werden kann.

Die Ergebnisse (u) der Vorerhebungeu müssen so weit
erläutert sein, daß der Anbietende die Möglichkeit hat, zu
erfahren, ob in Rücksicht auf die Ausführung der Arbeiten
nicht noch weitere Feststellungen zu machen seien.

Die Formulare der Preislisten M enthalten ein Ver-
zeichniß aller Arbeiten und Lieferungen, welche zur Aus-
führung gelangen sollen, nebst Bemerkungen, welche über
den Umfang der um einen gewissen Preis zu liefernden Ar-
beiten im Besonderen Aufklärung geben.

Die der Submission zu Grunde gelegten Dokumente
müssen ihrer Form nach von allen Bewerbern streng ein-
gehalten werden. Die Angebote dürfen sich nur auf die
durch die Grundlagen um- und beschriebenen Objekte be-

ziehen. Abweichungen von der vorgeschriebenen Form be-

dingen daher den Ausschluß von der Bewerbung.
Nach der Natur und dem Umfange der zu vergeben-

den Lieferungen und Arbeiten ist zwischen dem Zeitpunkte
der Ausschreibung und dem Zeitpunkte der Eingabe der
Angebote eine Frist zu gewähren, in welcher es den Unter-
nehmungslustigeu möglich ist, sich zu unterrichten und gründ-
(ich erwogene Offerten zu stellen. Für Bauarbeiten und
Maschineuanlageu sollte dieser Termin nicht unter einem

Monat, für die Lieferung von mehr oder weniger markt-
gängigen Gegenständen nicht unter 1v Tagen betragen.
Für Gegenstände fortwährenden Bedarfes soll die Aus-
schreibung in der Regel alljährlich stattfinden.

Die Vergebung der Lieferungen und Arbeiten soll in
der Regel auf Nachmaß und gegen Vergütung von
Einheitspreisen stattfinden. Den Konkurrenten sind
die Voranschläge der Behörden nicht zugänglich zu machen.
Die Angebote sollen nicht in Prozenten der von dem Bau-
Herrn aufgestellten Preise geschehen, sondern diese sollen von
den Konkurrenten direkt angeboten werden. Zu diesem

Behufe sollen von den Anbietenden die bei den Submissions-
grundlagen befindlichen Formulare der Preislisten ausge-
füllt werden. -

Vergebungen gegen Pauschalsummen (à tortüit) sind
nur dann zulässig, wenn das zu liefernde Objekt in allen
seinen Eigenschaften (Beschaffenheit, Menge, Leistungsfähig-
keit u. s. w.) so genau bekannt ist, daß über die Bedeutung
der verlangten Lieferung oder Leistung keinerlei Zweifel
herrschen kann.

Oeffeutliche Arbeiten, bei deren Bestand die persönliche

Sicherheit in Betracht kommt, sollen von der Vergebung
gegen Pauschalvergütnng unbedingt ausgeschlossen werden
(z. B. Brücken).

Arbeiten, bei welchen sich ihrer Natur nach oder mangels
nöthiger Vorerhebungen der Umfang der Leistungen nicht
voraus berechnen läßt, sind nur auf Gefahr und Rechnung
(Regie) des Bauherrn auszuführen. Wobei immerhin die

Gewinnung der Mitwirkung von Unternehmern für Ein-
zelnleistungeu im Submissionswege stattfinden soll.

Die Bewerber um Uebernahme öffentlicher Lieferungen
und Arbeiten müssen unter allen Umständen den Nachweis
leisten, daß sie oder die ständigen Mitarbeiter in ihrem
Geschäfte zu deren Ausführung die nöthige fachmännische
Befähigung selbst besitzen. Su> haben daher, wenn sie in
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bent fraglichen ©ewerbSzweige nicpt fcpott als Ieiftuitgëfâf)ig
befannt finb, ^eugniffe über ipre fad^männtfcfje SluSbilbung
itnb praftifdje ©ermenbuttg oor^itlegen.

®ie ©ewerber fatten fid) iit ber Sage befinbett, auf
©erlangen ben ©acpweiS liefern jit fönnen, bafj fie über
bie jur SluSführung ber Sieferung ober Arbeit nöt£)igen
©elbmittel oerfügen, ©nblicp haben bie ©ewerber oor ber

©ingabe ihrer Singebote eine bent .toftenbetrage ber Str=

beiteit ober Sieferuttgen entfpredjenbe proüiforifdje Kaution
ju leiften. ©ie §öi)e ber prooiforifcpen Kaution foil burch
eine behörblicfje ©erorbnititg ein für allemal feftgefept wer»
ben. Sie foil jtoifdjen 2 unb 5 % ber Softenfumme be=

tragen unb in ©aar, Söertpfcpriften ober ©erpfänbuitgett
befteheu bürfett.

©ie ©röfftutug ber Singebote erfolgt burd) bie piefitr
bezeichnete Äommiffion in ©egeutuart ber ©eloerber, betten
baS ©efammtergebnifj (bie mit ben offerirten greifen burch
bie Offerenten felbft berechnete uttb in Offerte angegebene
©efammtfitmme) mitjutheilen ift. .©iefeS oorldufige ©rgeb»
ttif) ber Subtniffion ift itt gleicher SBeife in einem fofort
aufzufehettben fßrotofoll z" uerjeicl)tteti.

©ie ©urdjführuttg ber Subtniffion erfolgt burd) eine

aus ber Oberbepörbe zu erttettnenbe Sotuntiffiott, welcher
jebeiifattê ber leiteube Ingenieur ober S(rd)iteft biefer ©e»

hörbe beizuziehen ift. ©ehötbtiche Sïôrperfdjaften (z- ©.
©emeinbeüorftänbe), welche feilten ftäitbigett ©edjnifer haben,
follen hierzu (ebenfalls ben ©edjnifer ber höheren Körper»
fdjaft ober einen allgemeines ©ertraueu gettiefîettbett ©rioat=
tedjitifer als gad)e;çperteit beiziehett.

Sacpe biefer Sommiffion fott eS fein, bie Qualififatioit
ber ©ewerber unb bereit Slitgebote zu prüfen, bie guläffig»
feit ber geiüigenb qualifijirt befuubeiteit foufurrenten zu
erflärett, bie ©rgebitiffe ber geprüften unb in ihrer Scplufj»
fitnttne eoentueß ricptig gefteßtett Offerte zufammenzitftellen
unb bett ffufdjtag unter ©enehmigungSoorbehalt attSzu»
fprechen.

©abei foil bie ß'omtr.iffiott oott folgeitbeit ©ruiibfäpeit
ausgehen: 1. Sittgebote, welche oon ben bezeichneten ©raub»
lagen abweidjeu, bleiben oott oornherein unberücffidjtigt.
2. fyerner finb aitSzitfdjeibeit ©ewerber bezw. bereit Singe»
bote, weldje ben pieoor bezeichneten perfottlidjen Slnforbe»

rungen nicht ooßfommen eittfpred)eit. B. Sind) foldje 2ltt=

geböte fittb attSzufcpeibeit, in meldjen PreiSaitfäpe er»

fdjeittett, bereu ©etrag mit bent Sßertfje ber oertangteu
Seiftnng ober Sieferuttg in offenbarem ©erpältitifj fielen,
bereu Sluffteßuitg baf»er eutweber auf Itttfenutuig ber Sacpe
ober auf Seidjtfertigfeit beruhen muß. 4. ©ie ffoittmiffioit
ift berechtigt, ben ©erntögeitSttadjweiS ju oerlaitgett. 5. ©ei
ber ©eurtpeilung barf auch fRiicfftcpt auf bie Qualität ber

üftaterialiett genommen werben, welche au bett ©rzeugttitgS»

ort gebttttben ift. 6. Sit bett fräßen, itt welchen bie Offe=

reuten zugleid) bie bezüglichen projette zu liefern haben,

ift itt erfter Sittie bie ©iite biefer zu beurtheilen. Singe»

bote, bereu projette nicht entfprechen, fittb oon oortthereitt
bei Seite zu legen, ©benfo Offerten, beren Preisangebote
nicht annehmbar erfcfjeittett. ©ie SluSwapl barf nur unter
foldjen Offerten ftattfinben, welche fich auf gleichwertl)ige
Projette beziehen. ©§ ift, ohne auSbrütflidje 3uftimntung
ber Sonfurrenten, nid)t geftattet, baS Projeft beS ©ineit
mit bem Preisangebote eines Slnbent z" fontbiitireit.
7. Unter ben nad) fo oorgeuommetter Sichtung übrig
bleibenben Slngeboten ift baSjenige anzunehmen, welcpeS belt

geringften ©etrag ber ©efammtfoftenfumme aufweist.
8. ©iefe ©rutibfcpe haben auch für befd^rcinfte ^onfitrreuzett
Slitwenbuttg zu fittbett.

®aS ©nbergebnif) ber Subtniffion iff bett ©ewerbern,
fowohl betnjenigen, welchem bie Sieferung bezw. Seiftnng

burd) bie Sontmiffioit zuerfannt wirb, als and) ben abge»

lehnten, womöglich nod) am ©age ber ©röffnuitg ber Of=
ferten, eoent. in ber, für bie Prüfung berfelben fürzeft
bemeffenen $rift in einer ©erfaittmlung ber ©ewerber tttütib»
lieh ober jebetn ©iitzeliten fchriftlich mitzutheilen. ©S ftef)t
ben ©ewerbern frei, iit fo fern als fid) bei ber Prüfung
Slenberungen an ber Sdjluhfuntme ergeben haben foßteit, in
bie, biefe ©eräitberuttgen üeraitlaffenben ©ered)itungen ttitb
3nfammenfteßungen ber Sominiffiott @infid)t z» nehmen.

@S bleiben jeboch aße ©ewerber im SBorte, bis bie

lompetenle Oberbehörbe @utfd)eibuitg getroffen hat. ®ie
Oberbehörbe wirb bie ©ntfepeibung, unter Slttgabe ber
©ritnbe ber eoent. ^Nichtannahme beS SlntrageS ber Äotn»

miffion, itt möglicpft furzer grift befamtt geben.

ginbet bie Oberbehörbe oott fid) attS ober auf bett

SIntrag ber Sontmiffton baS ©rgebttif; ber Äonlurrettz im
©anzen unannehmbar, bann ift bie Subtniffion als refttl=
tatloS zu betrachten, fämmtlidje ©ewerber fittb iprer 3ufage
entbunben, unb eS ift, je ttadj ®utfd)eibuiig ber Oberbepörbe,
eine neuerlidje aflgemeitte ober befdjrättfte Subiniffioit als-
balb auSzufcpreiben. ©en ©ewerbern foil ooit bett ©in»

Zelnljeiteit ber oorhergegaitgenett Äottfurreuz feine ÜNit»

tpeiltmg gemad)t werben. ®aS Slbpattbelu ober SIbfteigerit
nad) erfolgter ©röffnung ber Sittgebote, fowie bie Slttuapiite
ooit iNadjgeboten, iit weld)er Slrt unb fyorm immer, ift
bttrchauS uuzuläffig.

t

T>as prägen, preffeit, Stanjen unb

gießen.

Sie©ezeid)ituttgett „prägen", „Preffeit" uttb „Stanzen"
Werben, wie bie ,„8tg. f. ©ledjittb." fepreibt, oott uttferett
gaepgenoffett, fo oielfadj aber wißfiirlid) aitgewattbt, bag eS

fdjeint, tnatt bettfe gar niept ntepr baran, zuüfcpeit beut

Prägen, Stanzen unb Preffett, welcp' leptereS aud) öfter
eitt Slttfziepen ober Riepen mittelft ber Preffe fein fattn, zu
unterfd)eiben. ®S bient boep ficperlid) z» leichterem ©er=

fepr unb zur ©ernteibuug oott SNigoerftäitbuiffen, Wenn

matt fid) ait bie ©ebeittung ber fadjlidjett ©ezeirfjitttitgeu
pält uttb niemals ganz beliebige ©ettenitutigen uttb ©amen
wä^lt. Sßetttt matt bett jetjt fd)ott perrfcpeitben SBirrwarr
ttoep Weiter fultioirt, fo wirb bie gegeitfeitige ©erftänbigititg
immer fdjtoieriger gentad)t werben.

®ie ttäcpfte golge ber unrichtigen ©ezeidgtuitgeit uon
feiten ber gabrifattten ober beS ©efteßerS fittb, wie jept
fd)0tt zaplreicpe fyäße beWeifett, unangenehme ©erwed)felitttgeit
ttitb ©tiBorrftänbuiffe.

@S liegt ganz getuifj ebenfo im Sutereffe ber einzelnen
als ber fäntmtiidjeii ©led)ittbuftrießett, wenn bei bett aitge=
führten ©ezeid)ituttgen uidit balb biefe, balb jene SluSleguttg
beliebt, foitbertt wo nur immer möglich au ber oon ©ecpito»
logen fchott länger aiterfaititten ©ebeutung feftgepalteit wirb.
SlilerbingS ift eS richtig, baß bie ©ezeid)ituttgett fcpoit fritper,
epe Preffe uttb gaßmerf fo oielfeitig wie jept attgewenbet
würben, uiept immer gleicpe ©ebeutung patten; ba aber ba=
mais bie ©ettenuuitgett im aßgettteiiten ©erfepr nur feltener
oorfamett, fo mad)ten fiep bie Slbweicputtgeit, welcpe fid)
einzelne erlaubten, nur wenig bemerflicp.

©itt Oott attgefepenett ©ecpnifertt attSgepettber ©orfdjlag
für bie gleicpe ©ezeiepnuttg gept bapin, bei auf ber Preffe
pergefteßteu ©egettftäuben geprägte uttb gepreßte zu unter»
fcheibett, bie mittelft beS gallwerfS fabrijirten als geftanzte
unb bie auf ber gieppreffe ober âpitlicpen dNafdjiitett er»
patteuen tiefen SBaarctt als gezogene zu bezeidjtten.

©je zum prägen, Preffeit unb Stanzen itötpigen Oer»
tieften Stanzfortueit heißen ©tatrizeu, wogegen bie erpabenett
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dem fraglichen Gewerbszweige nicht schon als leistungsfähig
bekannt sind, Zeugnisse über ihre fachmännische Ausbildung
und praktische Verwendung vorzulegen.

Die Bewerber sollen sich in der Lage befinden, auf
Verlangen den Nachweis liefern zu können, daß sie über
die zur Ausführung der Lieferung oder Arbeit nöthigen
Geldmittel verfügen. Endlich haben die Bewerber vor der

Eingabe ihrer Angebote eine dem Kostenbetrage der Ar-
beiten oder Lieferungen entsprechende provisorische Kaution
zu leisten. Die Höhe der provisorischen Kaution soll durch
eine behördliche Verordnung ein für allemal festgesetzt wer-
den. Sie soll zwischen 2 und 5°/g der Kostensumme be-

tragen und in Baar, Werthschriften oder Verpfändungen
bestehen dürfen.

Die Eröffnung der Angebote erfolgt durch die hiefür
bezeichnete Kommission in Gegenwart der Bewerber, denen
das Gesammtergebniß sdie mit den offerirten Preisen durch
die Offerenten selbst berechnete und in Offerte angegebene
Gesammtsumme) mitzutheilen ist. .Dieses vorläufige Ergeb-
niß der Submission ist in gleicher Weise in einem sofort
aufzusetzenden Protokoll zu verzeichnen.

Die Durchführung der Submission erfolgt durch eine

aus der Oberbehörde zu ernennende Kommission, welcher
jedenfalls der leitende Ingenieur oder Architekt dieser Be-
hörde beizuziehen ist. Behördliche Körperschaften (z. B.
Gemeindevorstände), welche keinen ständigen Techniker haben,
sollen hierzu jedenfalls den Techniker der höheren Körper-
schaft oder einen allgemeines Vertrauen genießenden Privat-
techniker als Fachexperten beiziehen.

Sache dieser Kommission soll es sein, die Qualifikation
der Bewerber und deren Angebote zu prüfen, die Zulässig-
keit der genügend gualifizirt befundenen Konkurrenten zu
erklären, die Ergebnisse der geprüften und in ihrer Schluß-
summe eventuell richtig gestellten Offerte zusammenzustellen
und den. Zuschlag unter Genehmigungsvorbehalt anszu-
sprechen.

Dabei soll die Kommission von folgenden Grundsätzen
ausgehen: 1. Angebote, welche von den bezeichneten Grund-
lagen abweichen, bleiben von vornherein unberücksichtigt.
2. Ferner sind auszuscheiden Bewerber bezw. deren Ange-
bote, welche den hievor bezeichneten persönlichen Anforde-
rungen nicht vollkommen entsprechen. 3. Auch solche An-
geböte sind auszuscheiden, in welchen Preisansätze er-
scheinen, deren Betrag mit dem Werthe der verlangten
Leistung oder Lieferung in offenbarem Verhältniß stehen,
deren Aufstellung daher entweder auf Unkenntniß der Sache
oder auf Leichtfertigkeit beruhen muß. 4. Die Kommission
ist berechtigt, deu Vermögensnachweis zu verlangen. 5. Bei
der Beurtheilung darf auch Rücksicht auf die Qualität der

Materialien genommen werden, welche an den Erzeugnngs-
ort gebunden ist. 6. In den Fällen, in welchen die Offe-
reuten zugleich die bezüglichen Projekte zu liefern haben,

ist in erster Linie die Güte dieser zu beurtheilen. Ange-
bote, deren Projekte nicht entsprechen, sind von vornherein
bei Seite zu legen. Ebenso Offerten, deren Preisangebote
nicht annehmbar erscheinen. Die Auswahl darf nur unter
solchen Offerten stattfinden, welche sich auf gleichwerthige
Projekte beziehen. Es ist, ohne ausdrückliche Zustimmung
der Konkurrenten, nicht gestattet, das Projekt des Einen
mit dem Preisangebote eines Andern zu kombiniren.
7. Unter den nach so vorgenommener Sichtung übrig
bleibenden Angeboten ist dasjenige anzunehmen, welches den

geringsten Betrag der Gesammtkostensumme aufweist.
8. Diese Grundsätze haben auch für beschränkte Konkurrenzen
Anwendung zu finden.

Das Endergebniß der Submission ist deu Bewerbern,
sowohl demjenigen, welchem die Lieferung bezw. Leistung

durch die Kommission zuerkannt wird, als auch den abge-
lehnten, womöglich noch am Tage der Eröffnung der Of-
ferten, event, in der, für die Prüfung derselben kürzest
bemessenen Frist in einer Versammlung der Bewerber münd-
lich oder jedem Einzelnen schriftlich mitzutheilen. Es steht
den Bewerbern frei, in so fern als sich bei der Prüfung
Aenderungen an der Schlußsumme ergeben haben sollten, in
die, diese Veränderungen veranlassenden Berechnungen und
Zusammenstellungen der Kommission Einsicht zu nehmen.

Es bleiben jedoch alle Bewerber im Worte, bis die

kompetente Oberbehörde Entscheidung getroffen hat. Die
Oberbehörde wird die Entscheidung, unter Angabe der
Gründe der event. Nichtannahme des Antrages der Kom-
Mission, in möglichst kurzer Frist bekannt geben.

Findet die Oberbehörde von sich ans oder auf deu

Antrag der Kommission das Ergebniß der Konkurrenz im
Ganzen unannehmbar, dann ist die Submission als resnl-
tatlos zu betrachten, sämmtliche Bewerber sind ihrer Zusage
entbunden, und es ist, je nach Entscheidung der Oberbehörde,
eine neuerliche allgemeine oder beschränkte Submission als-
bald auszuschreiben. Den Bewerbern soll von den Ein-
zelnheiten der vorhergegangenen Konkurrenz keine Mit-
theilung gemacht werden. Das Abhandeln oder Absteigern
nach erfolgter Eröffnung der Angebote, sowie die Annahme
von Nachgeboteu, in welcher Art und Form immer, ist

durchaus unzulässig.

Das prägen, Pressen, stanzen und

Ziehen.

Die Bezeichnungen „Prägen", „Pressen" und „Stanzen"
werden, wie die „Ztg. f. Blechind." schreibt, von unseren

Fachgenossen, so vielfach aber willkürlich angewandt, daß es

scheint, man denke gar nicht mehr daran, zwischen dem

Prägen, Stanzen und Pressen, welch' letzteres auch öfter
ein Aufziehen oder Ziehen mittelst der Presse sein kann, zu
unterscheiden. Es dient doch sicherlich zu leichterem Ver-
kehr und zur Vermeidung von Mißverständnissen, wenn
man sich an die Bedeutung der fachlichen Bezeichnungen

hält und niemals ganz beliebige Benennungen und Namen
wählt. Wenn man den jetzt schon herrschenden Wirrwarr
noch weiter kultivirt, so wird die gegenseitige Verständigung
immer schwieriger gemacht werden.

Die nächste Folge der unrichtigen Bezeichnungen von
feiten der Fabrikanten oder des Bestellers sind, wie jetzt
schon zahlreiche Fälle beweisen, unangenehme Verwechselnngen
und Mißverständnisse.

Es liegt ganz gewiß ebenso im Interesse der einzelnen
als der sämmtlichen Blechindustrielleu, wenn bei den ange-
führten Bezeichnungen nicht bald diese, bald jene Auslegung
beliebt, sondern wo nur immer möglich an der von Techno-
logen schon länger anerkannten Bedeutung festgehalten wird.
Allerdings ist es richtig, daß die Bezeichnungen schon früher,
ehe Presse und Fallwerk so vielseitig wie jetzt angewendet
wurden, nicht immer gleiche Bedeutung hatten; da aber da-
mals die Benennungen im allgemeinen Verkehr nur seltener
vorkamen, so machten sich die Abweichungen, welche sich

einzelne erlaubten, nur wenig bemerklich.
Ein von angesehenen Technikern ausgehender Vorschlag

für die gleiche Bezeichnung geht dahin, bei auf der Presse
hergestellten Gegenständen geprägte und gepreßte zu unter-
scheiden, die mittelst des Fallwerks fabrizirten als gestanzte
und die auf der Ziehpresse oder ähnlichen Maschinen er-
haltenen tiefen Waaren als gezogene zu bezeichnen.

Die zum Prägen, Pressen und Stanzen nöthigen ver-
tieften Stanzformen heißen Matrizen, wogegen die erhabenen
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